
Entwurf 

 
5. Satzung 

zur Änderung der 
Gebührensatzung 

der Stadt Erlenbach a. Main 
für die Einrichtung 

„Mittagsbetreuung an der Dr.-Ernst-Hellmut-Vits-Volksschule (Grundschule)“ 
 
 

Aufgrund von Artikel 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) erlässt die Stadt Erlenbach a. Main 
folgende 
 

S a t z u n g : 
 
 

§ 1 
 
 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Für die Benützung der Einrichtung „Mittagsbetreuung“ wird je Kind eine Gebühr (so-
genannter Elternbeitrag) von monatlich 49,05 € erhoben. 

 
 

§ 2 
 
 

Die Satzung tritt am 01. September 2022 in Kraft. 
 
 
Erlenbach a. Main, DATUM 
 
 
 
 
Michael Berninger 
Erster Bürgermeister 


